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In denr Rechtsstreil

-  K iäger  -

Pr@
Rechtsanwälte
-

n o n o n

Prozessbevoll  machtr gte :
Rechtsanwälte
(-

wegen Schadensersa tz

erlässt das Amtsgericht Würzburg durch den Rrchter am Amtsgericht Weber am 22.12.2A11
auf Grund des Sachstands vom 22.12.2A11 ohne mündliche Verhandlung genräß $ 4g5a ZpO
rotoenoes

E nd u rteil
Die Beklagte wird verurtei l t ,  an den Kläger 281,26 € sowie weitere

85,51 € Zinsen zubezauen

lm Ubngen wird die Klage abgewiesen.

Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

IM NAMEN DES VOLKES

l lgemeine versiche rung AG, vertreten d u rch den vorstandsvorsitzenden
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Das Urterl ist vorläufig vol lstreckbar.

(abgekürzt  nach g 313a Abs.  1  ZPO)

Entscheid u ngsg rü nde

Gemäß $ 495a ZPO bestintntt das Gericht das VerJahren nach bi l l igem Ermessen. Innerhalb die-
ses EntscheidunEsrahmens berücksichtigt das Gericht grundsatzl ich den gesamten Akteninhalt.

Dre zulässige Klge ist r- iberwiegend begrLindet.

1 Der Kläger hat Anspruch auf Erstattung restl icher Mietwagenkosten in Höhe von 2g1,26 €
mäß $  115  VVG
Unstrett ig sind jedenfal ls die Kosten fur eine 4-tägige Anmietung eines Fahrzeugs der Klasse 7
ersatzfähig.
Das Gericht schäizt die erforderl ichen Mietwagenkosten gemäß $ 287 ZpO in der Regel anhand

des Schwacke-Mietpreisspiegels. Dieser stel l t  eine geeignete Schätzgrundiage dar. Gerade im
l-l inbl ick auf den Umstand, dass dies der Rechtssprechung des Bundesgerichtshofs und des
Landgerichts Würzbr-rrg Rechnung trägt, darf der Geschädigte darauf vertrauen, dass Mietwagen-
kosten, die sich an dieser Rechtssprechung ausrichten, nicht als uberhöht und damrt als erstat-
tungsfähig anzusehen sind. Insbesondere kann es dem Geschädigten nicht zugemutet werden.
sich mit der Frage auseinander zu setzen ob die Schwacke-Liste an erheblichen methodischen
Mängeln le idet .
Nlcht zuletzt aus Grunden einer einheit l ichen Rechtssprechung, jedenfal ls im Bereich des LG
Würzburg, schlreßt sich das zur Fntscheidung berufene Gerrcht daher weiterhin dem Landqericht
Würzburg an.
Das Gericht zieht hrer die Schwacke-Liste 2009 heran, da sich der Unfal l  im Jahre 200g ereignete
Die Schwacke-Liste 2009 nennt folgende Moduswerte für die Mietwagenklasse 7 lm postieitzah-
lengeb ie t  639 . .  . .
Tagestarif  in Höhe von 122 €, 3 Tagestarif  366 €. sodass sich ein .,Normaltarif" in Höhe von insge-
samt 4BB € ergibt.
Auf diesem ntmmt das Gerjcht voriregend gemäß S 287 ZPO einen 2O-prozentigen Aufschlag vor.
Das Gericht sieht zwar den Umstand, dass im vorl iegenden Fall  die Anmietung nicht zeit l ich un-
mittelbar auf den Unfal l  erfolgte, es hält aber nach den Kriterien der Rechtsprechung des BGH
und des LG Würzburg irn konkreten Fall  die Unfal lsituation, die einen pauschalen Aufschlag auf
den Normaltarif  rechtfertrgt immer noch fur gegeben. Begründet werden die Besonderheiten eines
Unfal lersatztarifs mit den Argumenten des Risikos eines Ausfal ls mit der Ersatzforderung wegen
der Bewertung der Antei ie am Unfal igeschehen durch den Kunden oder das Mietwagenunterneh-
nten, mtt der sofoftrgen Ver{ügbarkeit der Fahrzeuge, mit dem Betrugsrisiko, mit der fehlenden
Vorreservierung sowie der fehlenden Vorf inanzierung und Absicherung durch Kreditkarte. Nur weil
ein Untstand, den erne Unfal lsituation oftmals mit sich bringt, im konkreten Fall  nicht vorl iegt, ent-
fäl l t  noch nicht die Bewedung der Unfal lsituation als solche. Es ist nicht al lein auf den Zeitablauf
abzuste l len (LG WurzbLrg 42 S 231Gl10) .
Unabhängig von diesen konkreten Umständen des Einzelfal ls bestanden - wie bei ieder Anmie-
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tung etnes Ersatzfahrzeugs nach einem Verkehrsunfai i  - für die Autovermietung die typischen
hierm it verbundenen betriebswirtschafi l ichen Risi ken.
Der erhöhte Tarif  rechtfert igt sich somit im vorl iegenden Fall  nach Wertung des Gerichts bereits
aufgrund der unfal lbedingten Risikofaktoren und war somit oblektiv erforderl ich.
Bei einem 2O-prozentigen Zuschlag ergeben sich erJorderl iche Mietwagenkosten in Höhe von
585,60 € Da der Kläger einen klassenniedrigeres Fahrzeug angemietet hat, erfolgt kein Abzug für
ersparte Aufwendungen.
Kosten für die Vollkaskoversicherung srnd in Höhe von 104,00 € erstattungsfähig. Dies entspricht
dem Wert. der sich aus der Schwacke-Liste ergibt, Dabei kornmt es für die Erstattunq nicht dar-
auf an, ob das Fahrzeug der Klägerin selbst vol lkaskoversichert war.
Kosten fur Zusiei lung und Abholung sind in Höhe von 46,00 € entsprechend der Schwacke-Lrste
erstattu ngsfähig.
lnsgesamt ergeben s ich dami t  Nebenkosten von 1S0.00 €.
Der klägerische Anspruch errechnet sich deninach zusammenqefasst wre folqt:

Grundnriete:
Nebenkosten

585,60 €
+14 f1  f i n  6

=735,60 €

Dieser Betrag l iegt uber dem tatsächlich angefal lenen Rechnungsbetrag, sodass nur dieser er-
stattungsfähig ist.
Bereits gezahlt hat die Beklagte 371,28 €, sodass der tenorierte Betrag von 2g1,26 € verbteibt.

2. Der Kläger begehrt weiter Zinsen fur ein Unfal labwicklungsdarlehen fur die Zeit vom g.4 bis
28.7 .09 bzw. 30.6. '1 1. wobei der vorgelegte Kontoeröffnungsantrag vom 2g.4.0g datiert.
Soweit zur Schadensbeseit igung die Aufnahme eines Kredites erforderl ich ist. gehören auch die
Finanzierungskosten zum erforderl ichen Geldbetrag im sinne des g 24g s. 2 BGB,
Derartrge Finanzierungskosten kann der Geschädigte jedenfal ls dann ersetzt verlangen. wenn

er darlegt 'dass er die Reparatur seines Fahrzeugs nicht auch aus Eigenmitteln hätte f inanzie-
ren können und dass er den Haftpfl ichtversicherer des Schäcligers über die Notwendigkeit der
Kreditaufnahme informiert hat, um diesem so Gelegenheit zu geben, durch entsprechende Vor-
schusszahiung die lnanspruchnahme eines Kredites abzuwenden. Dies war erst mit Zugang
des Schreibens des Klägervertreters vom 9.6.09 der Fall .  Hier wurde der Beklagten erstmals nti t-
getei l t .  dass der Kiäger zur Vorf inanzierung nicht in der Lage ist. Der Darlehensbetrag beläuft
sich entsprechend den vorgelegten Unterlagen auf 1855,64 €, dergezahlte Zinssatz auf 16,25
9b.  FÜr den Zei t raum vom 12.6.09 b is  30.6.09 erg ibt  s ich e in ante i l iger  Z ins von 14,35 €.  Dje Sum-
rne der  b is  30.6.11 aufgelaufenen Zinsen beläuf t  s ich dami t  auf  g5.5. i  € .

Die Kostenentscheidung beruht auf g g2 l l  Nr. 1 ZpO^

Die Entscheidung zur vorläufiEen Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in den $$ 70S Nr.
1 1 . 7 1 3  Z P O



- Seite 4

Y v c .

Weber
Richter am Amtsgericht
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! eauscnaler Aufschlag für Unfallersatz

I I Direktvermittlung

EE Eigenersparnis-Abzug

Erkundig u ngspf l icht

Gerin gfüg ig keitsg renze

Zusatzfahrer

Anmietung außerhalb öffnungszeiten

Aufkläru n gspfl icht Verm ieter

Sel bstfa h rerverm ietfa h rze u g

Zeugengeld

:  l  Grobe Fahrlässigkeit

i  l  Schadenminderungspf l icht

I WettbewerbsrechU-verstoß

I  Zustel lung/Abholung
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Winterreifen

Navigat ion

Automatik

Anhängerkupplung

Fahrsch u la usrüstung

Kein Mittelwert Fraun hofer-Schwacke

M ittelwert Fra u n hofer-Schwacke

Unfallersatztarif

Anspruchsgrund

Sonst iges

Internetangebote

p Scnwacke-Mietpreisspiegel

i-i Fraunhofer-Mietpreisspiegel

tr Gutachten

n Mietwagendauer

n NA Nutzungsausfal l

n Rechtsanwaltskosten

t I  Zugängl ichkeit

l, t-tattungsreduzierung/Versicherung

tl Rechtsdienstlerstungsgesetz (RBerG)

u Best immtheit  der Abtretung
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